
 

 

Bedingungen zur zerƟfizierten YogaLuƟon Aerial Yoga Deep -Yogalehrerausbildung 
 

1. Ausbildungsdetails 
1.1 Der Ausbilder verpflichtet sich, dem Auszubildenden eine Yogalehrerausbildung gemäß 
den Richtlinien und Standards des YogaLuƟon InsƟtuts anzubieten. 
1.2 Die Gesamtdauer der Ausbildung beträgt 100 Einheiten  
Es wird ein gesondertes ZerƟfikat nach der bestandenen Prüfung erteilt. 
 
2. Ausbildungsinhalte 
2.1 Die Ausbildung umfaßt theoreƟsche und prakƟsche Elemente des Yogaunterrichts, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf: 

 Asanas (Körperstellungen) 
 Pranayama (Atemübungen) 
 MeditaƟon 
 Anatomie und Physiologie 
 Yogaphilosophie und -ethik 
 Unterrichtsmethodik 
 Korrektur- und Ausrichtungstechniken 
 Sicherheitsrichtlinien und VerletzungsprävenƟon 
 Auĩau und Durchführung von Yogastunden 
 Berufsethik und GeschäŌsprakƟken im Yoga 
 PrakƟkum und Supervision 

    Dein YogaLution Aerial Yoga DEEP Teacher Expert Training  

Voraussetzungen: Aerial Yogalehrer Ausbildung Oder: Teilnahme ohne Zertifikat zur 

Vertiefung der Grundausbildung  

Modul 1 (24 Einheiten a 45 Minuten) DEEP-Aerialyoga mit Zertifikat) 

 Starte Deine persönliche DEEP-Aerialpraxis sicher zu Haus 
 Anleitungen für eine superschöne Aerialyoga Stunde inkl. Umkehrhaltungen  
 Sicherheitsvorkehrungen im Tuch  
 Lerne sicher in DEEP Aerialyogastunden zu assistieren  
 Wissenschaftliche Hintergründe 
 Pranayama in Kombination mit Entspannung  
 Zusätzliche Asanaalternativen  
 Teilnahmen an einer Thaiaerialyogaeinheit  
 Komplette Strukturen für Aerialyogastunden für Deinen Unterricht 

Fördermöglichkeiten unter bestimmten Voraussetzungen: 
Bildungsgutschein (Germany) 

 
3. Ausbildungsbedingungen 
3.1 Der Ausbilder wird den Auszubildenden in jedem AbschniƩ der Ausbildung angemessen 
unterstützen und begleiten, um sicherzustellen, dass die Ausbildungsziele erreicht werden. 
3.2 Der Auszubildende verpflichtet sich, akƟv an allen Ausbildungsmodulen und -akƟvitäten 
teilzunehmen und die erforderlichen Hausaufgaben, Prüfungen und Projektarbeiten 
rechtzeiƟg und in angemessener Qualität abzuschließen. 



 

 

3.3 Der Auszubildende erkennt an, dass er für seine eigene körperliche und geisƟge 
Gesundheit während der Ausbildung verantwortlich ist. Bei bestehenden gesundheitlichen 
Problemen wird empfohlen, vor Beginn der Ausbildung einen Arzt zu konsulƟeren. 
3.4 Der Auszubildende verpflichtet sich, die Ausbildungsgebühren gemäß den vereinbarten 
Zahlungsbedingungen zu entrichten. 
 
 
4. Ausbildungsgebühren 
 
4.1 Die Gesamtkosten für die Yogalehrerausbildung belaufen sich auf insgesamt 699€  
(in Worten: sechshundertneunundneunzig Euro). 
Fälligkeit: sofort nach Abschluß des Vertrages  
Bankverbindung: DE76 2595 0130 0056 1242 99,  BIC: NOLADE21HIK 
Kontoinhaber Eva Barnstorf-Brandes, YogaLuƟon InsƟtut 
Oder PAYPAL: hƩps://paypal.me/EvaB657 
 
4.2 Die Ausbildungsgebühren sind nicht erstaƩungsfähig, es sei denn, der Ausbilder kann die 
Ausbildung aus unvorhergesehenen Gründen nicht anbieten. In diesem Fall wird der 
Auszubildende für den nicht erbrachten Teil der Ausbildung erstaƩet. 
 
Falls Sie aus besƟmmten Gründen nicht teilnehmen können empfehlen wir dringend den 
Abschluss einer Seminarausfallversicherung (z.B. Hanse Merkur Versicherungs AG oder bei der 
ERGO Versicherungs AG). Wir vermiƩeln diese Versicherungen nicht. BiƩe wenden Sie sich an 
Ihren Versicherungsberater. 
 
5. ZerƟfizierung 
 
5.1 Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung und Erfüllung aller 
Ausbildungsanforderungen wird der Auszubildende ein ZerƟfikat als Yogalehrer erhalten, das 
vom YogaLuƟon InsƟtut anerkannt ist. 
5.2 Der Auszubildende erklärt sich damit einverstanden, dass sein Name und ZerƟfikatsstatus 
in der Datenbank des Ausbilders und des YogaLuƟon InsƟtuts gespeichert werden. 
 
6. Vertraulichkeit 
 
6.1 Beide Parteien verpflichten sich, alle vertraulichen InformaƟonen, die sie im Rahmen 
dieser Ausbildung erhalten, vertraulich zu behandeln und nicht an DriƩe weiterzugeben, es sei 
denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. 
 
7. SonsƟge BesƟmmungen 
 
7.1 Dieser Vertrag triƩ mit der Unterzeichnung beider Parteien in KraŌ und bleibt bis zur 
Erfüllung aller Ausbildungsverpflichtungen in KraŌ. 
7.2 Alle Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der SchriŌform und der 
ZusƟmmung beider Parteien. 
7.3 Dieser Vertrag unterliegt den Gesetzen des Landes Deutschland, und bei StreiƟgkeiten 
zwischen den Parteien wird eine gütliche Einigung angestrebt. 
Dieser Vertrag wurde in zwei idenƟschen AusferƟgungen ausgestellt, eine für den Ausbilder 
und eine für den Auszubildenden. 
Der Beginn der Ausbildung:  


